
Packstoffe+Packmittel

Verpackungs-Rundschau 11/200554

Was haben Schweröle, Pestizide
und explosive Stoffe gemein-

sam? Richtig, sie sind „brandgefähr-
lich“. Nüchtern betrachtet, gelten sie
als Gefahrgut und unterliegen, sobald
sie auf der Straße oder in der Luft, auf
einem Schiff oder in einem Bahnwag-
gon auf Reisen gehen, besonderen
Vorschriften – übrigens ebenso wie
Lacke, infektiöse und ätzende Stoffe.
Diesen prekären, aber für viele Indu-
striezweige wichtigen Füllgütern und
ihren Verpackungen sind die Gefahr-
gut-Technik-Tage in Berlin gewidmet,
die in diesem Jahr bereits zum achten
Mal von der Bundesanstalt für Mate-
rialforschung und -prüfung (BAM)
und der StorckAkademie veranstaltet
werden. In der Zeit vom 10. bis 12.
November 2005 beleuchten rund
zwanzig Referenten aus Wirtschaft
und Behörden die speziellen Anfor-
derungen an Gefahrgutverpackungen
in Deutschland und überprüfen die
multinationale Gültigkeit deutscher
Zulassungen. 
Professor Karol E. Wieser, Leiter 
der BAM-Fachgruppe „Gefahrgutver-
packungen“, wird gemeinsam mit
dem Vorsitzenden der Abteilung „Ge-
fahrgutumschließungen“, Professor
Bernd Schulz-Forberg, durch die 
Veranstaltungen führen. „Besondere
Aufmerksamkeit schenken wir im
Rahmen der Konferenz den Weiß-
blechverpackungen, da sehr viele
bauartgeprüfte und amtlich zuge-
lassene Gefahrgutverpackungen aus
diesem Werkstoff sind“, erklärt Wie-

Verpackungen für „brandgefährliche“ Inhalte
Gefahrgut-Techniktage finden im November in Berlin statt

ser. „Ingesamt wird die Frage, wie 
die Verpackungshersteller die be-
sonderen Anforderungen an Gefahr-
gutgebinde erfüllen, eine zentrale
Rolle spielen.“
Den Produzenten von Gefahrgutver-
packungen aus Weißblech fällt die
Beantwortung dieser Frage nicht
schwer: „Wegen ihrer ausgezeich-
neten Schutzwirkung sind Metall-
verpackungen aus Weißblech für 
den Transport von Gefahrgütern die
ideale Lösung“, erklärt Jörg Höppner,
Geschäftsführer des Verbands Me-
tallverpackungen e.V. (VMV), Düssel-
dorf. Höppner kennt sich mit Ge-
fahrgutverpackungen bestens aus.
Schließlich stellen etwa ein Drittel
der fünfzig Unternehmen, die der
VMV nach außen vertritt, Weißblech-
gebinde für gefährliche Güter her. 
So weiß der VMV-Geschäftsführer
auch: Die Liste der Anforderungen 
an Gefahrgutverpackungen ist lang.
Sie müssen besonders widerstands-
fähig sein, um hohen Transportbe-
lastungen standzuhalten und eine
Gefährdung der Umwelt oder der be-
teiligten Personen auszuschließen.
Im Umgang mit gefährlichen Füll-
gütern ist der Einsatz von licht-
undurchlässigen, diffusionsdichten,
lösemittelresistenten und tempera-
turbeständigen Verpackungen erfor-
derlich, die zudem auch stabil und
bruchsicher sind. Nur so kann ver-
mieden werden, dass riskante Stoffe
den Gebinden entweichen und zu
Vergiftungen oder Verätzungen von
Menschen, massiven Umweltschä-
den oder gar zu Explosionen führen.
All diese Eigenschaften erfüllt Weiß-
blech als Verpackungsmaterial für
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Diverse Behälter 
für chemisch-tech-
nische Erzeugnisse.

Gefahrgüter und bietet sogar noch
mehr: Dank der Leitfähigkeit des 
Materials wird ein Funkenschlag bei
der Abfüllung explosiver Güter ver-
mieden. Außerdem tragen die ferro-
magnetischen Eigenschaften des
Werkstoffs dazu bei, dass die Ge-
fahrgutgebinde sehr bequem über
magnetische Förderbänder transpor-
tiert werden können. Ist das Füllgut
erst einmal verbraucht, können die
Metallverpackungen mit Hilfe eines
Magneten problemlos vollautoma-
tisch sortiert und zu 100 Prozent
stofflich verwertet werden. 

Funkenschlag vermeiden

Die im VMV zusammengeschlosse-
nen Hersteller von Gefahrgutverpa-
ckungen aus Weißblech entwickeln
Gebinde, die Füllvolumina von 50 ml
bis 33 l umfassen und aus Blechen in
Stärken von 0,22 mm bis 0,49 mm
hergestellt werden. Bei den Ver-
packungen für gefährliche Güter ist
die Zulassung nach RID/ADR vor-
geschrieben, den Übereinkommen
für den Transport auf Europas
Straßen und Schienen. Diese sollen
die Umwelt und Gesundheit der Men-
schen grenzübergreifend schützen.
Auf nationaler Ebene setzen die zu-
ständigen Ministerien diese Über-
einkommen in Gesetze und Verord-
nungen um.
Um diese Vorschriften zu erfüllen,
werden umfangreiche Bauartprüfun-
gen vorausgesetzt. Unter anderem
werden die Verpackungen durch hy-
draulischen Innendruck auf Dichtig-
keit geprüft. Zudem werden Fallprü-
fungen aus bis zu 1,80 m Höhe und
Stapeldruckprüfungen durchgeführt.
Weiterhin müssen die Abfüller die
Verträglichkeit von Verpackungs-
werkstoff und Füllgut prüfen, damit
sie den komplexen Anforderungen
der verschiedenen Gefahrgüter, die
derzeit in neun Gefahrgutklassen ein-
geteilt werden, gerecht werden. „Die
Entwickler und Qualitätsmanager der
Abfüller und Metallverpackungsher-

Gefahrgutgebinde
müssen auch einem
gewissen Innen-
druck standhalten. Fo
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steller sind darauf bedacht, ihre Ver-
packungssysteme im Rahmen eines
kontinuierlichen Verbesserungspro-
zesses beständig zu optimieren“, er-
klärt J. Höppner.
Bevor eine Gefahrgutverpackung aus
Weißblech in Serie gefertigt und für
den Transport gefährlicher Güter ein-
gesetzt werden darf, muss sie nach
internen Prüfungen durch den Ver-
packungshersteller von einer aner-
kannten Prüfstelle einer Baumuster-
prüfung unterzogen werden. Hat sie
die Baumusterprüfung bestanden, er-
hält sie eine Bauartzulassung und 
bekommt eine Gefahrgutkennzeich-
nung zugeteilt. Die Gefahrgutkenn-
zeichnung, die zum Beispiel in Form
einer Prägung auf die einzelnen Ver-
packungen aufgebracht wird, infor-
miert den Anwender über die Leis-
tungsfähigkeit und Eignung der Ver-
packung und sorgt dafür, dass jede
Verpackung eindeutig dem jeweiligen
Hersteller zugeordnet werden kann.
Eigen- und Fremdüberwachungen in
den Herstellerbetrieben garantieren,
dass die Serienprodukte dem geprüf-
ten Baumuster jederzeit entsprechen.
Die Fremdüberwachungen erfolgen
jährlich mittels umfangreicher Bau-
artprüfungen der Gebinde durch die
BAM oder durch eine von ihr aner-
kannte Überwachungsstelle. Grund-
lage dieser Überwachung ist ein Qua-
litätssicherungsprogramm, das alle
drei Jahre von der BAM oder von ihr
autorisierten Stellen auditiert wird.
Die von der BAM erteilten Zulassun-
gen, die von ihr anerkannten Prüf-
und Überwachungsstellen sowie die
Verfahrensregeln der Bauartprüfung
(BAM-GGR) können auf der Home-
page der BAM (www.bam.de) einge-
sehen und ausgedruckt werden. ■
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Um die strengen
Vorschriften zu er-
füllen, werden um-
fangreiche Bauart-
prüfungen durch-
geführt, darunter
auch Falltests aus 
bis zu 1,80 m Höhe.
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